
2. Benutzung eines Leichenraumes 93,00 €
3. offene Aufbahrung eines Toten im Leichenraum 133,00 €
4. Benutzung eines Abschiedsraumes

(Die Gebühr entfällt, wenn es sich um eine kirchliche
Amtshandlung handelt.)

80,00 €

5. Versand und die Überführung einer Urne 40,00 €
6. Gruftschmuck 80,00 €
7. Gebühr für das Abräumen und Entsorgen von Grabmalen

und Grabeinfassungen
7.1. liegendes Grabmal 44,00 €
7.2. stehendes Grabmal einschl. Fundament 128,00 €
7.3. bei Grabmalen, die die zulässige Grabmalgröße gem. 

der Friedhofssatzung überschreiten werden Gebühren 
gem. § 7 der Geb.-Satzung erhoben

7.4. Grabeinfassung je Grabstätte 38,00 €
7.5. liegendes Grabmal bei Vorauszahlung für 20 Jahre 27,00 €
7.6. liegendes Grabmal bei Vorauszahlung für 25 Jahre 24,00 €
7.7. stehendes Grabmal einschl. Fundament bei Voraus-

zahlung für 20 Jahre
72,00 €

7.8. stehendes Grabmal einschl. Fundament bei Voraus-
zahlung für 25 Jahre

62,00 €

Die Gebühr für die Vorauszahlung gem. Ziffer IV.7.5 bis IV.7.8. wird bei Reihengrab-
stätten erhoben, wenn ein entsprechender Grabmalantrag genehmigt wird. Sie wird auf 
schriftlichen Antrag zurückgezahlt, wenn nachgewiesen wird, dass das Grabmal an-
derweitig abgeräumt und entsorgt wird.

V. Gebühren für Ausgrabungen 
1. für die Ausgrabung einer Leiche 862,00 €
2. für die Ausgrabung einer Urne 178,00 €

§ 7
Zusätzliche Leistungen

Für besondere zusätzliche Leistungen, die im Gebührentarif nicht vorgesehen sind, 
werden die Gebühren nach den tatsächlichen Aufwendungen festgesetzt.

§ 8
Schlussbestimmungen

Diese Friedhofsgebührensatzung tritt am 01. Januar 2002 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Friedhofsgebührensatzung vom 09.02.2000 außer Kraft.

Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein
- Kirchenkreisvorstand -

Friedhofsgebührensatzung
für die Friedhöfe des Ev.-Luth. Kirchenkreises Altholstein

Aufgrund von Artikel 30 Abs. 1 Buchstabe h (ab 01. Mai 2009 Buchstabe a) der Ver-
fassung der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche und § 42 der Friedhofssatzung des Ev.-
Luth. Kirchenkreises Altholstein hat die Kirchenkreissynode am 28.11.2001 die nach-
stehende Friedhofsgebührensatzung beschlossen und am 01.01.2002 in Kraft gesetzt. 
Sie gilt in der zuletzt geänderten Fassung der 3. Änderungssatzung vom 18.02.2009, 
kirchenaufsichtlich genehmigt vom Nordelbischen Kirchenamt am 20.03.2009 und 
veröffentlicht in den Kieler Nachrichten am 11.04.2009: 

§ 1
Allgemeines

Für die Benutzung der Friedhöfe und ihrer Einrichtungen sowie für sonstige in § 6 
aufgeführten Leistungen der Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach dieser Ge-
bührensatzung erhoben.

§ 2
Gebührenschuldner

Zur Zahlung der Gebühren ist die Antragstellerin bzw. der Antragssteller und diejenige 
bzw. derjenige verpflichtet, in deren bzw. dessen Auftrag der Friedhof oder seine Ein-
richtungen benutzt werden.
Sind mehrere Personen zahlungspflichtig, so haften sie als Gesamtschuldner.

§ 3
Fälligkeit der Gebühren

(1) Die Festsetzung der Gebühren erfolgt durch schriftlichen Gebührenbescheid. Dieser 
wird dem Gebührenschuldner durch einfachen Brief bekannt gegeben.

(2) Die Gebühren sind innerhalb eines Monats nach Erhalt des Gebührenbescheides 
fällig.

(3) Der Kirchenkreisvorstand kann - abgesehen von Notfällen - die Benutzung des 
Friedhofs untersagen und Leistungen verweigern, sofern ausstehende Gebühren 
nicht entrichtet worden sind oder eine entsprechende Sicherheit nicht geleistet ist.

(4) Gebührenbescheide, die formularmäßig oder mit Hilfe automatischer Einrichtungen 
erlassen werden, sind ohne Unterschrift oder Namenswiedergabe gültig. § 119 Abs. 
3 Satz 2 der Abgabenordnung gilt entsprechend.

(5) Rechtsbehelfe und Rechtsmittel gegen Gebührenbescheide haben keine aufschie-
bende Wirkung. Im übrigen gelten die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes und der Verwaltungsgerichtsordnung in der jeweils geltenden Fassung, 
soweit durch Kirchengesetz nichts anderes bestimmt ist.

§ 4
Säumniszuschläge, Kosten, Einziehungen rückständiger Gebühren

(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für 
jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 0,5 vom Hundert 
des rückständigen auf 50 Euro abgerundeten Gebührenbetrages zu entrichten.



(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten durch den Ge-
bührenschuldner zu erstatten.

(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden 
im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat 
der Vollstreckungsschuldner zu tragen.

§ 5
Verjährung der Gebühren

Für die Festsetzungsverjährung der Gebühren gelten die §§ 169 bis 171 der Abga-
benordnung und für die Zahlungsverjährung der Gebühren die §§ 228 bis 232 der 
Abgabenordnung entsprechend.

§ 6
Gebührentarif

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten
(Grabnutzungsgebühren einschl. ggf. Aufhügelungsgebühren sowie 

Grabfeldunterhaltungsgebühren)
1. Reihengrabstätte

(in Rasenlage einschl. Aufhügeln und Grabfeldunterhaltung)
1.1. für Särge für 25 Jahre 1.143,00 €
1.2. für Urnen für 20 Jahre 686,00 €
1.2.1. einmalige Verlängerung um 10 Jahre 343,00 €
2. Gemeinschaftsgrabfelder mit Grabfeldunterhaltung
2.1. Urnengemeinschaftsgrab in Rasen für 20 Jahre 530,00 €
2.2. Urnengemeinschaftsgrab in Rasen mit gemeinschaft-

lichem Gedenkstein einschl. Beschriftung
2.2.1. für 20 Jahre (1 Urne) 1.274,00 €
2.2.2. für 40 Jahre (2 Urnen) 2.037,00 €
2.3. Grabstätten für perinatal verstorbene Kinder für 10 

Jahre
210,00 €

3. Wahlgrabstätte für 25 Jahre je Grabbreite
3.1. Gebührengruppe I 1.231,00 €
3.2. Gebührengruppe II für Grabstätten auf gesperrten Fel-

dern
1.465,00 €

4. Rasenwahlgrabstätte (einschl. Aufhügeln und Grabfeld-
unterhaltung für 25 Jahre je Grabbreite) 1.855,00 €

5. Urnenwahlgrabstätte für 25 Jahre
5.1. Gebührengruppe I 1.026,00 €
5.2. Gebührengruppe II für Grabstätten auf gesperrten 

Feldern
1.221,00 €

6. Baumgrabstätte als Urnenwahlgrabstätte 3.460,00 €

7. Wahlgrabstätten mit einem eingeschränkten 
Nutzungsrecht (50% der Gebühr von Ziffer I.3.1. bis 6.)

8. Wiedererwerb und Verlängerung von Nutzungsrech-
ten
Für jeden angefangenen Monat des Wiedererwerbs oder der 
Verlängerung wird der Monatsbetrag der Gebühren unter 
I.3.1. bis 6. berechnet.
Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Ver-
längerung des Nutzungsrechts wird für die gesamte Nutzungs-
zeit im Voraus erhoben.

9. Überlassung von Nebenland für die Dauer der 
Nutzungszeit je qm und Jahr 10,00 €

II. Verwaltungsgebühren
1. Ausstellung einer Urkunde 20,00 €
2. Genehmigung von Anträgen außer zu Ziffer II.4. 40,00 €
3. Anerkennung eines Gewerbetreibenden 40,00 €
4. Genehmigung zur Aufstellung eines Grabmales 

und Verlegung einer Grabeinfassung
4.1. eines stehenden Grabmales einschl. der Prüfung der 

Standfestigkeit
147,00 €

4.2. eines liegenden Grabmales 60,00 €
4.3. einer Grabeinfassung je Grabstätte 30,00 €

III. Gebühren für die Bestattung
1. Beisetzung eines Sarges oder einer Aschenurne in 

einer gemauerten Grabstätte
40,00 €

2. Ausheben und Schließen der Gruft, Abräumen der 
Kränze  

2.1. bei Reihengrabstätten für Särge 347,00 €
2.2. bei Wahlgrabstätten für Särge 434,00 €
2.3. Bestattung in Grabstätten perinatal Verstorbener 262,00 €
3. für eine Urnenbeisetzung
3.1. ohne Angehörige 132,00 €
3.2. mit Angehörigen 210,00 €
4. für das Aufhügeln von Grabstätten
4.1. bei Sargwahlgrabstätten je Grabbreite - soweit nicht 

bereits durch Ziffer I.4. abgegolten -
98,00 €

4.2. bei Urnenwahlgrabstätten 62,00 €
IV. Sonstige Gebühren

1. für die Benutzung der Friedhofskapelle je Trauerfeier 
(Die Gebühr entfällt, wenn es sich um eine kirchliche

Amtshandlung handelt.)

133,00 €


